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Mitteilung der internen Funktionsträger nach Sorgfaltspflichtgesetz 
sowie dem Gesetz zur Durchsetzung internationaler Sanktionen

	[bookmark: _Hlk211347407]Mitteilung

· der Ansprechperson,
· des Sorgfaltspflichtbeauftragten,
· des Untersuchungsbeauftragten und/oder
· des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene

gemäss Art. 22 Abs. 1 SPG sowie Art. 33 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 5 SPV und Art. 2c Abs. 1 Bst. b ISG


	
	
	
Schraffierte Bereiche ausfüllen

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	Zutreffendes ankreuzen

	Gemäss Art. 22 Abs. 1 SPG haben die Sorgfaltspflichtigen eine Ansprechperson, einen Sorgfaltspflichtbeauftragten, einen Untersuchungsbeauftragten und ein Mitglied der Leitungsebene, welches für die Einhaltung des SPG und der SPV verantwortlich ist, zu benennen.

Die Einsetzung und der Wechsel der oben genannten Personen sind der FMA gemäss Art. 33 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 5 SPV umgehend mitzuteilen. Diese Mitteilung hat durch die Sorgfaltspflichtigen mittels des vorliegenden Formulars zu erfolgen.

Sämtliche im Formular abgefragten Daten sind vollständig pro Person, welche neu eingesetzt wird oder welche gewechselt wird, auszufüllen.

Bei Wechsel oder Einsetzung des Sorgfaltspflichtbeauftragten, des Untersuchungsbeauftragten oder des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene sowie die Stellvertreter vorgenannter Personen ist zusätzlich die Beilage A «Bestätigung über die wirkungsvolle Wahrnehmung» ausgefüllt und unterzeichnet beizubringen.

Sofern eine Funktion (Sorgfaltspflichtbeauftragter und/oder Untersuchungsbeauftragter) an einen Dritten ausgelagert/delegiert wird, ist zusätzlich die Beilage B «Delegation und Outsourcing» ausgefüllt und unterzeichnet beizubringen.
 
Das Vorhandensein der fachlichen Eignung und die notwendigen Kenntnisse des Sorgfaltspflichtbeauftragten, des Untersuchungsbeauftragten und des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene sind zu begründen und insbesondere die Berufsausübung und Kenntnisse sind mittels geeigneter Nachweise (Aus – und Weiterbildungsnachweise, CV inkl. detaillierten Tätigkeitsbeschreibungen, welche zur Ausübung der Funktion befähigen) nachzuweisen.

Weiters ist für den Sorgfaltspflichtbeauftragten und dessen Stellvertreter der Nachweis der Pendlerdistanz mittels Wohnsitzbestätigung oder mittels eines Nachweises über das sozialversicherungsrechtliche Anstellungsverhältnis in Liechtenstein zu übermitteln.

Gemäss Art. 2c Abs. 1 Bst. b ISG haben Sorgfaltspflichtige notwendige organisatorische Massnahmen zu treffen. Gemäss Ausführungen in Ziff. 17 der FMA-Wegleitung 2018/7 bedeutet dies, dass äquivalent zu den internen Funktionsträgern nach SPG auch interne Funktionsträger nach ISG zu benennen sind. Sofern die Funktionsträger nach SPG nicht gleichlautend mit den Funktionsträgern nach ISG sind, sind zwei Meldeformular notwendig und ist dies in den allgemeinen Bemerkungen auszuführen. Sofern die Funktionsträger nach SPG und ISG gleichlautend sind, ist ein Meldeformular ohne entsprechende Ausführungen in den allgemeinen Bemerkungen ausreichend.


	Sorgfaltspflichtige(r):

	Firma:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Strasse:
	Text	
	Hausnummer:
	Text	

	Postfach:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Postleitzahl:
	PLZ	
	Ort:
	Text	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Website:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	





	Angaben zur Ansprechperson:

	☐	Einsetzung per
	
	Datum.	
	☐	Wechsel per
	
	Datum.	

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	
Angaben zur stellvertretenden Ansprechperson:

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	

	Angaben zum Sorgfaltspflichtbeauftragten:

	☐	Einsetzung per
	
	Datum.	
	☐	Wechsel per
	
	Datum.	

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Wohnsitz (Land; PLZ; Ort):
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Angaben zum stellvertretenden Sorgfaltspflichtbeauftragten:

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Wohnsitz (Land; PLZ; Ort):
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	

	
Angaben zum Untersuchungsbeauftragten:

	☐	Einsetzung per
	
	Datum.	
	☐	Wechsel per
	
	Datum.	

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Angaben zum stellvertretenden Untersuchungsbeauftragten:

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	

	Angaben zum verantwortlichen Mitglied der Leitungsebene:

	☐	Einsetzung per
	
	Datum.	
	☐	Wechsel per
	
	Datum.	

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Angaben zum stellvertretenden verantwortlichen Mitglied der Leitungsebene:

	Name:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Geburtsdatum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	 

	Berufserfahrung und absolvierte Ausbildungen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	

	

	
Allgemeine Bemerkungen:

	

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

 

	Beigebrachte Nachweise über die berufliche Qualifikation und/oder die Kenntnisse (SPG-relevante Ausbildungen) des Sorgfaltspflichtbeauftragten, des Untersuchungsbeauftragten und des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene. Weiters Wohnsitzbestätigung oder Nachweis über sozialversicherungsrechtliches Anstellungsverhältnis in Liechtenstein für den Sorgfaltspflichtbeauftragten und Stellvertreter.

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		 

	

Unterschrift der vertretungsberechtigten Person(en):

		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift

	
	
	VORNAME, NAME

	

Unterschrift des Sorgfaltspflichtbeauftragten

	Unterschrift 
	
	Unterschrift StV.

	VORNAME, NAME
	
	VORNAME, NAME

	

Unterschrift des Untersuchungsbeauftragten

	Unterschrift
	
	Unterschrift StV.

	VORNAME, NAME
	
	VORNAME, NAME

	

Unterschrift des verantwortlichen Mitglieds auf Leitungsebene

	Unterschrift
	
	Unterschrift StV.

	VORNAME, NAME
	
	VORNAME, NAME







Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Stand: 14.Oktober 2025



Beilage A
Bestätigung über die wirkungsvolle Wahrnehmung der internen Funktionen sowie der Sorgfaltspflichten gemäss Art. 21 Abs. 2 SPG und 2c Abs. 1 Bst. b ISG.
_____________________________________________________________________________________

 Die Bestätigung über die wirkungsvolle Wahrnehmung zu folgenden Neubesetzungen:

☐Verantwortliches Mitglied der Leitungsebene	 	☐Stellvertreter
☐Untersuchungsbeauftragter 		☐Stellvertreter
☐Sorgfaltspflichtbeauftragter 		☐Stellvertreter

Gemäss Art. 21 Abs. 2 SPG muss die interne Organisation den Umständen und den individuellen Risiken entsprechend je nach Art und Grösse des Betriebes sowie nach Anzahl, Art und Komplexität der Geschäftsbeziehungen ausgestaltet sein. Die wirkungsvolle Wahrnehmung der internen Funktionen sowie der Sorgfaltspflichten muss stets gewährleistet sein. 
Gleichermassen haben Funktionsträger, entsprechend ihrem Verantwortlichkeitsbereich, über fundierte Kenntnisse im Bereich internationaler Sanktionen gemäss ISG und der auf Basis des ISG erlassenen Verordnungen zu verfügen (vgl. insb. Art. 2c Abs. 1 Bst. b ISG sowie Art. 23 Verordnung (EU) 2023/1113).
Art. 22 SPG normiert, dass die Sorgfaltspflichtigen interne Funktionen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten zu besetzen haben und ein Mitglied der Leitungsebene zu bestimmen haben, welches hierfür verantwortlich ist.
Die Sorgfaltspflichtige hat unter anderem sicherzustellen, dass die internen Funktionsträger (insbesondere Sorgfaltspflichtbeauftragter, Untersuchungsbeauftragter und verantwortliches Mitglied der Leitungsebene sowie deren Stellvertreter) den für die Wahrnehmung der Aufgabe erforderlichen Leumund, die notwendige Redlichkeit und Integrität haben (vergleiche hierzu RZ 36 EBA-Compliance-Officer Guideline vom 14. Juni 2022 (EBA/GL/2022/05).
Darüber hinaus setzt eine wirkungsvolle Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten neben fundierten Kenntnissen in Bezug auf die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, den Vortaten der Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Terrorismusfinanzierung und Datenschutzrecht sowie aktuelle Entwicklungen in diesen Bereichen, insbesondere Kenntnisse über das Geschäftsmodell des Sorgfaltspflichtigen voraus. 
Sohin wird seitens der Sorgfaltspflichtigen bestätigt, dass das Vorhandensein der fachlichen Eignung, insbesondere der notwendigen Kenntnisse betreffend dem Branchensektor und dem Geschäftsmodell, der vorgenannten Funktionsträger überprüft wurde und für ausreichend erachtet werden. 
Weiters wird bestätigt, dass der erforderliche Leumund, die notwendige Redlichkeit und Integrität vorgenannter Funktionsträger überprüft und für einwandfrei beurteilt wurde.
Es wird darauf hingewiesen, dass die FMA Einsicht in die Überprüfungshandlungen im Rahmen etwaiger Kontrollen nimmt. 

Bemerkungen:
	     	
	
	



	Ort, Datum und Unterschrift des verantwortlichen Mitglieds auf Leitungsebene[footnoteRef:1]:  [1:  Sofern es sich um eine Neubesetzung des verantwortlichen Mitglieds auf Leitungsebene handelt, ist die Bestätigung von dessen Stellvertreter zu zeichnen. Sofern es sich auch um eine Neubesetzung der Stellvertreterposition handelt, ist die Bestätigung durch zwei zeichnungsberechtigte Personen zu unterzeichnen.] 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
_____________________________________________________________________________________________





Beilage B 
Auslagerung/Delegation der internen Funktionsträger (Sorgfaltspflichtbeauftragter und/oder Untersuchungsbeauftragter)
Die Auslagerung/Delegation betrifft die folgenden Neubesetzungen:
☐Untersuchungsbeauftragter 		☐Stellvertreter
☐Sorgfaltspflichtbeauftragter 		☐Stellvertreter

Gemäss Art. 21 Abs. 2 SPG muss die interne Organisation den Umständen und den individuellen Risiken entsprechend je nach Art und Grösse des Betriebes sowie nach Anzahl, Art und Komplexität der Geschäftsbeziehungen ausgestaltet sein. Die wirkungsvolle Wahrnehmung der internen Funktionen sowie der Sorgfaltspflichten muss stets gewährleistet sein.
Art. 22 SPG normiert, dass die Sorgfaltspflichtigen interne Funktionen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten zu besetzen haben, wobei diese auch an geeignete Dritte ausgelagert werden kann.

Die Auslagerung wird wahrgenommen durch eine
	☐ Natürliche Person – Name:      	



	☐ Juristische Person – Name:      	


Bei juristischen Personen erfolgt die Wahrnehmung der Aufgaben durch die folgenden natürlichen Personen:
Untersuchungsbeauftragter         		StV      
Sorgfaltspflichtbeauftragter         		StV      

Vereinbarter Aufwand für die Tätigkeit in FTE
Untersuchungsbeauftragter         		StV      
Sorgfaltspflichtbeauftragter         		StV      

Zusätzlich zu übermittelnde Beilagen:
· Auslagerungsvertrag
· Unabhängigkeitsbestätigung (sofern die Funktion/Aufgaben des Untersuchungsbeauftragten als auch des Sorgfaltspflichtbeauftragten ausgelagert werden)

Bemerkungen:
	     	
	
	



	Ort, Datum und Unterschrift des verantwortlichen Mitglieds auf Leitungsebene: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
_____________________________________________________________________________________________
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